
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildungsteilnahme 
 

 

 

1. Teilnehmer 
Götz Lebuhn 

GL Versicherungsmakler GmbH 

2. Fortbildung 
Der Teilnehmer hat wie folgt an der Fortbildung teilgenommen 

 

Anrechenbare Teilnahmedauer: 120 Minuten 

IP-Adresse des Teilnehmers: 87.138.238.61 

3. Veranstaltungszeit 

Dienstag, 27. April 2021 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

4. Veranstaltungsthema 

Der Unterschied zwischen Prozesskostenhilfe und Prozesskostenfinanzierung 

5. Referent 
Sandra Peters, Rechtsanwältin OMNI BRIDGEWAY AG 

Stephan Michaelis, LL.M., Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte 

Janine Scherping, Rechtsfachwirtin, Kanzlei Michaelis 

6. Lernziel 

Im Rahmen der Beratung durch Makler oder Vermittler und damit einhergehenden Fragen des 

Versicherungsnehmers – insbesondere bei Eintritt Versicherungsschadens sowie anschließender 

Regulierungsablehnung - ist es wichtig, die Kunden auf Möglichkeiten der Prozessführung 

hinzuweisen. 

7. Weiterbildungsinhalt 

Den Teilnehmern wird ein Überblick darüber gegeben, welche Voraussetzungen gegeben sein 

müssen, um einen Anspruch auf finanzielle Hilfe vom Staat bei der Durchsetzung der eigenen 

rechtlichen Interessen zu haben. Es ist zunächst immer ratsam, die Möglichkeit der 

Prozesskostenhilfe für die Durchsetzung der Ansprüche der betroffenen Kunden zu prüfen. Im 

zweiten Teil des Vortrages wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten es zur Durchsetzung der 

Interessen der Kunden gibt, wenn die Prozesskostenhilfe nicht in Frage kommt, der Kunde 

das Prozesskostenrisiko aber nicht tragen kann oder möchte. Diese Möglichkeit der 

Prozesskostenfinanzierung ist insbesondere für die Betroffenen einer nicht leistenden 

Betriebsschließungsversicherung interessant. Wie sich eine solche 

Prozesskostenfinanzierung darstellt und was zu beachten ist, werden die Teilnehmer mit dem 

Vortrag erfahren. 

8. Fortbildungsanbieter 
Fortbildungsträger ist die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte. 

Wir können technisch nachweisen, dass unter der angegebenen IP- Adresse eine dauerhafte 

Anmeldung vorlag. Der benannte Teilnehmer versichert an Eides statt, dass er persönlich 

an der Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen hatte. Die Übermittlung dieses 

Fortbildungsnachweises erfolgt an die angegebene E-Mail-Adresse oder durch Download. 

 

Hamburg, 27. April 2021 

………………………………………………………………………………………………………… 

RA Stephan Michaelis LL.M. 
 

 

 

 

 

 


